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Amtliche Bekanntmachungen

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 23 vom 30. August 2016

Bekanntmachung verschiedener Gebäude(um)nummerierungen

Aus verwaltungstechnischen Gründen waren folgende Gebäude(um)nummerierungen erforderlich:

Gemarkung Rheinhausen:

Bismarckstraße 122 wird Bismarckstraße 122 (Gastwirtschaft)
und Walther-Rathenau-Straße 83, 83 A

Gemarkung Hamborn:

Gerlingstraße 38 wird Gerlingstraße 38 und
Gerlingstraße 38 A
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht
Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf
schriftlich, in elektronischer Form nach Maßgabe
der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Ver-
waltungs- und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG)
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte,
so würde dessen Verschulden Ihnen zugerech-
net.

Duisburg, den 10. August 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Mäteling

Auskunft erteilt:
Frau Hohnen
Tel.-Nr.: 0203/283-6712
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Benachrichtigung über öffentliche
Zustellungen gemäß § 10
Verwaltungszustellungsgesetz NRW - LZG
NRW

Der an Frau Daniela-Florina Sefer, zuletzt wohn-
haft Rheingoldstr. 16, 47229 Duisburg, gerichte-
te Bescheid, Aktenzeichen 51-42/94 084462,
wird gemäß den §§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils gültigen Fassung
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann nicht 
erfolgen, da der derzeitige Aufenthalt der 
Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim Jugendamt
der Stadt Duisburg, Außenstelle Homberg, 
Bismarckplatz 1, 47198 Duisburg, Zimmer 207,
montags, mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung 
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei
Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
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Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Duisburg, den 02. August 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Wolf

Auskunft erteilt: 
Frau Wolf
Tel.-Nr.: 0203/283-8428

Benachrichtigung über öffentliche
Zustellungen gemäß § 10
Verwaltungszustellungsgesetz NRW -
LZG NRW

Die an Herrn Ibrahim Aslan, zuletzt wohn-
haft Schützenstr. 7, 47229 Duisburg, ge-
richtete Mitteilung, Aktenzeichen 
51-42/94 084779, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Homberg, Bismarckplatz 1, 
47198 Duisburg, Zimmer 207, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden

können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 05. August 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Wolf

Auskunft erteilt: 
Frau Wolf
Tel.-Nr.: 0203/283-8428

Benachrichtigung über öffentliche
Zustellungen gemäß § 10
Verwaltungszustellungsgesetz 
NRW - LZG NRW

Der an Frau Ceylan Jasar, zuletzt wohn-
haft Gerrickstr. 45, 47137 Duisburg, ge-
richtete Bescheid, Aktenzeichen 
51-42/93 Ks 39608, wird gemäß §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt der Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Meiderich, Von-der-Mark-Str. 36,
47137 Duisburg, Zimmer 402, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden

können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 08. August 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Künstler

Auskunft erteilt: 
Frau Künstler
Tel.-Nr.: 0203/283-7651

Benachrichtigung über öffentliche
Zustellungen gemäß § 10
Verwaltungszustellungsgesetz NRW -
LZG NRW

Die an Herrn Isaac Kwaku Mensah gerich-
tete Mitteilung, Aktenzeichen 
51-42/95 19996, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht vom
26.08.1999 (BekanntmVO) in der jeweils
gültigen Fassung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Mitte, Sonnenwall 73 - 75, 
47051 Duisburg, Zimmer 26, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
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können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 08. August 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bock

Auskunft erteilt: 
Frau Bock
Tel.-Nr.: 0203/283-3112

Benachrichtigung über öffentliche
Zustellungen gemäß § 10
Verwaltungszustellungsgesetz NRW -
LZG NRW

Die an Herrn Michael Farrell, zuletzt
wohnhaft Gereonstr. 5, 47877 Willich,
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen 
51-42/91 Co 61084, wird gemäß den 
§§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 103, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden

können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 09. August 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Conradt

Auskunft erteilt: 
Frau Conradt
Tel.-Nr.: 0203/283-5723

Benachrichtigung über öffentliche
Zustellungen gemäß § 10
Verwaltungszustellungsgesetz NRW -
LZG NRW

Der an Herrn Tobias Ceh, zuletzt wohn-
haft 47228 Duisburg, Höschenstr. 4, 
gerichtete Bescheid, Aktenzeichen 
51-42/94 084677, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der 
Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Homberg, Bismarckplatz 1, 47198
Duisburg, Zimmer 212, montags, 
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-

machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 12. August 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Lemke

Auskunft erteilt: 
Frau Lemke
Tel.-Nr.: 0203/283-8702

Benachrichtigung über öffentliche
Zustellungen gemäß § 10
Verwaltungszustellungsgesetz NRW -
LZG NRW

Der an Frau Olga Mlodzieniak, zuletzt
wohnhaft Otto-Schulenberg-Str. 25,
47228 Duisburg, gerichtete Bescheid, 
Aktenzeichen 51-42/94 084082, wird 
gemäß den §§ 1 Abs. 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2006
(GV.NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 der
Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der 
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt der Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Homberg, Bismarckplatz 1, 
47198 Duisburg, Zimmer 211, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
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machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 15. August 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Tria

Auskunft erteilt: 
Frau Tria
Tel.-Nr.: 0203/283 8732

Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung

Der an Herrn Constantin Stoica, zuletzt
wohnhaft ohne festen Wohnsitz 000,
00000 Duisburg, gerichtete Bußgeld-
bescheid vom 15.06.2016, Aktenzeichen
222002415643 SB121, wird gemäß §§ 1
und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in 
Verbindung mit § 4 der Verordnung über
die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 435,
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 10. August 2016 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Krause

Auskunft erteilt: 
Herr Weier
Tel.-Nr.: 0203/283-5896

Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung

Der an Herrn Marius Stoian, zuletzt wohn-
haft Hagedornstr. 17, 47169 Duisburg,
gerichtete Bußgeldbescheid vom
29.07.2016, Aktenzeichen 223200114036
SB 113, wird gemäß §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungs-
gesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4 der
Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.
NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 434,
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 11. August 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schubert

Auskunft erteilt: 
Frau Wölke 
Tel.-Nr.: 0203/283-4046  

Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung

Der an Herrn Valeriu-Dima Druta, zuletzt
wohnhaft Str.Gen.Nicolae Sova Nr. 50,
RO-800000 SAT.IVESTI JUD.GALATI, 
gerichtete Bußgeldbescheid vom
12.08.2016, Aktenzeichen
222002478459 SB126, wird gemäß §§ 1
und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in 
Verbindung mit § 4 der Verordnung über
die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, König-
straße 63-65, 47051 Duisburg,  Zimmer
435, werktags, außer samstags, in der
Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur Ab-
holung bereit. Es gilt zwei Wochen nach
dieser Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 12. August 2016 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schubert

Auskunft erteilt: 
Frau Jelinski
Tel.-Nr.: 0203/283-4047 

Amtliche Bekanntmachung über die
Durchführung der nächsten Fischer-
prüfung

Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung über
die Fischerprüfung vom 26.11.1997 (GV.
NW. 1998 S. 61) in geltender Fassung
wird hiermit bekannt gegeben, dass die
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nächste Fischerprüfung beim Bürger- und
Ordnungsamt der Stadt Duisburg ab dem
2. November 2016 stattfindet.

Zur Prüfung kann zugelassen werden, wer
in Duisburg seinen Wohnsitz hat, nicht
entmündigt ist und das 13. Lebensjahr
vollendet hat. Anträge auf Zulassung zur
Prüfung sollten spätestens 4 Wochen vor
Beginn der Prüfung, also bis zum
05.10.2016, beim Bürger- und Ordnungs-
amt der Stadt Duisburg, 
Königstr. 63 – 65, Zimmer 520, Duisburg-
Stadtmitte (Postanschrift: Bürger- und
Ordnungsamt, Untere Fischereibehörde,
47049 Duisburg), eingereicht werden. Bei
Anträgen von Minderjährigen ist das 
Einverständnis der Eltern als gesetzliche
Vertreter bzw. des Vormundes erforder-
lich.

Von den Fischereiverbänden und -vereinen
werden Schulungen, als Vorbereitung auf
die Prüfung, durchgeführt. Nähere Aus-
künfte erhalten Sie bei der Unteren 
Fischereibehörde im Bürger- und Ord-
nungsamt und auf der Internetseite der
Stadt Duisburg unter dem Service 
„Fischerprüfung“.

Duisburg, den 15. August 2016 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Abels

Auskunft erteilt:
Herr Abels
Tel.-Nr.: 0203/283-2198

Fundsachen, die im Monat Juni 2016
bei den Bezirksämtern abgeliefert
wurden

1. Bezirksamt Walsum
Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum,
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

2 Fahrräder, 1 Schmuckstück, 1 Geld-
börse mit Inhalt, 1 loser Geldbetrag, 
1 Autoschlüssel, 3 einzelne Personal-
dokumente, 1 Sturzhelm.

2. Bezirksamt Hamborn
Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn,
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3, 
Duisburger Str. 213, 
Fernruf: 0203/283 5296

1 Fahrrad, 1 Mobiltelefon, 
4 Geldbörsen ohne Inhalt, 2 Taschen, 
1 einzelnes Personaldokument, 
2 Sicherheitsschlüssel, 1 Werkzeug, 
1 Schokoticket.

3. Bezirksamt Meiderich/Beeck
Duisburg-Meiderich, Verwaltungs-
gebäude Von-der-Mark-Str. 36, Bürger-
Service, Von-der-Mark-Str. 36, 
Zimmer 100, Fernruf: 0203/283 7543

5 Fahrräder, 4 Mobiltelefone, 
2 Schmuckstücke, 2 Uhren, 2 Beklei-
dungsstücke, 3 Geldbörsen ohne 
Inhalt, 4 Geldbörsen mit Inhalt, 
1 Tasche, 4 lose Geldbeträge, 1 Auto-
zubehörteil, 16 einzelne Personaldoku-
mente, 2 Werkzeuge, 1 Spielware, 
2 Brillen, 3 Schlüsselbunde, 
1 Mitgliedsausweis, 1 Young Ticket
Plus.

4. Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl
Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck-
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss,
Fernruf: 0203/283 8953

2 Fahrräder, 2 Mobiltelefone, 1 Uhr, 
1 Geldbörse mit Inhalt, 1 Geldbörse
ohne Inhalt, 1 Tasche, 6 Autoschlüssel,
3 einzelne Personaldokumente, 
2 Sicherheitsschlüssel, 1 Brille.

5. Bezirksamt Mitte 
Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungsge-
bäude Sonnenwall 73 – 75, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

4 Fahrräder, 4 Mobiltelefone, 
5 Schmuckstücke, 1 Uhr, 18 Beklei-
dungsstücke, 8 Geldbörsen mit Inhalt, 
8 Geldbörsen ohne Inhalt, 13 Taschen,
1 loser Geldbetrag, 1 Autoschlüssel, 
1 Autozubehörteil, 31 einzelne 
Personaldokumente, 1 Sicherheits-

schlüssel, 1 Spielware, 2 Regenschirme,
5 Brillen, 11 USB-Sticks, 3 Paar Kopf-
hörer, 8 Faulenzermäppchen, 2 Lade-
kabel, 2 Brillenetuis, 1 Mini-Tacker.

6. Bezirksamt Rheinhausen
Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rhein-
hausen, Bürger-Service, Körnerplatz 1,
Zimmer 104 – 113, 
Fernruf: 0203/283 8543

8 Fahrräder, 1 loser Geldbetrag, 
3 Werkzeuge.

7. Bezirksamt Süd
Duisburg-Buchholz, Verwaltungsgebäu-
de Sittardsberger Allee 14, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 7117

3 Fahrräder, 4 Mobiltelefone, 
1 Geldbörse mit Inhalt, 2 Geldbörsen
ohne Inhalt, 3 lose Geldbeträge, 
3 einzelne Personaldokumente, 
1 Sicherheitsschlüssel, 1 Brille.

Eigentumsberechtigte können
innerhalb von 6 Monaten ihre Rechte
an den Fundsachen geltend machen.
Eigentumsansprüche werden von den
Fundannahmestellen der Bezirksämter
entgegengenommen.

Fundtiere

24 Hunde, 43 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekom-
mener Tiere wird empfohlen, ihren
Verlust umgehend der Verwaltung des
Tierheims, Lehmstr. 12, 47059 Duis-
burg, Telefon: 0203/9355090, anzuzei-
gen; andernfalls wird das Tier an 
einen Tierliebhaber abgegeben.

Duisburg, den 03. August 2016 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Jessen

Auskunft erteilt:
Frau Jessen
Tel.-Nr.: 0203/283-5656
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Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3265033591 
(alt 165033598), 4200653626 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden.
Der Inhaber der Sparkassenbücher wird
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten
seine Rechte unter Vorlegung der Spar-
kassenbücher anzumelden, da andernfalls
die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt
werden.

Duisburg, den 01. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 4200022749 (alt
100022748) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 01. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3200086639 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzumel-
den, da andernfalls das Sparkassenbuch
für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 03. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3230066890 (alt
130066897), 3230074332 (alt
130074339) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung der Sparkassenbücher 
anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 04. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200820458 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 05. August 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3228019844 (alt
128019841) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 05. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3260048610 (alt
160048617) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 05. August 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3264062120 (alt
164062127) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 05. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4200484766 (alt
100484765) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 05. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200041691 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 08. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3200603144,
3201428707 der Sparkasse Duisburg 
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 08. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202357699 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 08. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3203087881 (alt
103087888) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 08. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Das Sparkassenbuch Nr. 3217088305 (alt
117088302) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 08. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4232000457 (alt
132000456) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 08. August 2016 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3202311423 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzumel-
den, da andernfalls das Sparkassenbuch
für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 12. August 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 4200945261 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzumel-
den, da andernfalls das Sparkassenbuch
für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 12. August 2016

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bestellung

Gemäß § 3 Abs. 2 der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644,
2005 S. 15), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 13.08.2012
(GV. NRW S. 296), wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht, dass durch Beschluss
des Rates der Stadt Duisburg vom
29.02.2016, mit Wirkung vom
01.04.2016,
Herr Karl Wilhelm Overdick
zum kaufmännischen Betriebsleiter für das
Immobilien-Management Duisburg (IMD)
bestellt worden ist.

Duisburg, den 16. August 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Fürk

Bekanntmachung der Feststellung des
Jahresabschlusses und des Ergebnisses
der Jahresabschlussprüfung der 
Gemeinnützige Gesellschaft für 
Beschäftigungsförderung mbH- GfB,
Duisburg, zum 31.12.2015

Die Gesellschafterversammlung der 
Gemeinnützige Gesellschaft für Beschäfti-
gungsförderung mbH – GfB hat am 
11. Juli 2016 den Jahresabschluss zum
31.12.2015 mit einem Jahresüberschuss in
Höhe von 406.029,32 Euro festgestellt.
Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rech-
nung vorgetragen werden.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
2015 können in der Zeit vom 01.09.2016
bis 30.09.2016 innerhalb unserer 
Geschäftszeiten im Verwaltungsgebäude
Warbruckstraße 89, Duisburg, Raum 
A 1.08 eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte PKF
Fasselt Schlage Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hat am 21.04.2016 folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss - be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lage-
bericht der Gemeinnützige Gesellschaft
für Beschäftigungsförderung mbH - GfB
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015
bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags liegen in der Verant-
wortung des gesetzlichen Vertreters der
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen des
gesetzlichen Vertreters sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind
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der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere
Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu
keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.“

Duisburg, den 03. August 2016

Gemeinnützige Gesellschaft für 
Beschäftigungsförderung mbH – GfB

Uwe Linsen
Geschäftsführer

Bekanntmachung der Feststellung des
Jahresabschlusses und des Ergebnisses
der Jahresabschlussprüfung der 
WerkStadt Duisburg GmbH – WDG,
Duisburg, zum 31.12.2015

Die Gesellschafterversammlung der 
WerkStadt Duisburg GmbH – WDG hat
am 11. Juli 2016 den Jahresabschluss für
das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahres-
überschuss in Höhe von 171.690,03 Euro
festgestellt. Der Jahresüberschuss wird in 
voller Höhe an die Gesellschafterin ausge-
schüttet.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
2015 können in der Zeit vom 01.09.2016
bis 30.09.2016 innerhalb unserer 
Geschäftszeiten im Verwaltungsgebäude
Warbruckstraße 89, Duisburg, Raum 
A 1.08 eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte PKF
Fasselt Schlage Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hat am 21.04.2016 folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss - be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebe-
richt der WerkStadt Duisburg GmbH –
WDG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die
Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags liegen in der Verant-
wortung des gesetzlichen Vertreters der
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen

Einschätzungen des gesetzlichen Vertre-
ters sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrags und vermittelt unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.“

Duisburg, den 03. August 2016

WerkStadt Duisburg GmbH – WDG

Lothar Krause
Geschäftsführer

Bekanntmachung der Feststellung des
Jahresabschlusses und des Ergebnis-
ses der Jahresabschlussprüfung der
EG DU Entwicklungsgesellschaft 
Duisburg mbH zum 31.12.2015

Die Gesellschafterversammlung hat am
21. Juli 2016 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2015 mit einem
Jahresüberschuss in Höhe von 
59.597,42 EUR festgestellt.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss in
Höhe von 59.597,42 EUR wird mit dem
Gewinnvortrag in Höhe von 
121.230,37 EUR verrechnet. Der
Bilanzgewinn in Höhe von 
180.827,79 EUR wird auf neue Rechnung
vorgetragen.
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Jahresabschluss und Lagebericht liegen in
der Zeit vom 31. August 2016 bis zum
27. September 2016 in den Räumen der
EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg
mbH, Willy-Brandt-Ring 44 in 
47169 Duisburg, im Sekretariat montags
bis freitags in der Zeit von 8:00 Uhr bis
16:00 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte 
Vinken · Görtz · Lange und Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft hat am 
18. März 2016 folgenden unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss 
– bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang – unter
Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht der EG DU Entwicklungs-
gesellschaft Duisburg mbH, Duisburg, für
das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015
bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die
Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags liegen in der
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters
der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über
den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen “Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung“
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so
zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit

und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie
die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht überwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen des
gesetzlichen Vertreters sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen
Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund
der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen
Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrags und vermittelt unter
Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft. Der Lagebericht steht in
Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der Gesellschaft und
stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Duisburg, den 18. März 2016

Vinken · Görtz · Lange und Partner  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Gerd Görtz Dipl.-Kfm. 
Wirtschaftsprüfer Ralf Hülsmann

Wirtschaftsprüfer
- Siegel -

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des
Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes
in einer von der bestätigten Fassung ab-
weichenden Form (einschließlich der Über-
setzung in andere Sprachen) bedarf es zu-
vor unserer erneuten Stellungnahme, so-
fern hierbei unser Bestätigungsvermerk zi-
tiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen
wird; wir weisen insbesondere auf § 328
HGB hin.“

Duisburg, den 09. August 2016 

EG DU Entwicklungsgesellschaft 
Duisburg mbH
Die Geschäftsführung

Heinz Maschke
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